










Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Inventar, lIbersicht über örtlich festgelegte 
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts umfasst. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach den bei der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer gewonnenen Erkenntnissen
 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden
 
Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Er
 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,
 
Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
 
Jahresabschluss. Auch er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die Chancen
 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
 

Nach Beratung ist der Rechnungsprüfungsausschuss dem Bericht des
 
Wirtschaftsprüfers in der vorgelegten Form beigetreten.
 
Er hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Jahresabschluss zum 31.12.2007
 
durch Beschluss festzustellen.
 

Ebenso erfolgte die einstimmige Beschlussempfehlung an den Rat, dem
 
Bürgermeister für den Jahresabschluss 2007 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW
 
Entlastung zu erteilen.
 

Deshalb bitte ich den Rat der Stadt, sich den Beschlussempfehlungen des
 
Rechnungsprüfungsausschusses anzuschließen.
 

Wassenberg, den 25. Mai 2010
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